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Für wen gilt die 5 plus 1-Regel? 
 
In der vorliegenden Übersicht finden Sie die für die 5 plus 1 –Regel relevanten Ausweise von 
DAV, OeAV und AVS. Nach der 5 plus 1-Regel werden folgende Personen kostenlos auf der 
Hütte aufgenommen: Angehörige der Bergrettungsdienste im Einsatz, Tourenführer/-innen, 
Ausbilder/-innen, Fachübungsleiter/-innen, Jugendführer/-innen, Jugendleiter/-innen und 
Familiengruppenleiter/-innen des OeAV, DAV und AVS, wenn sie sich als solche 
ausweisen können und in ihrer Funktion mit einer Gruppe von mindestens fünf 
Personen unterwegs sind (5 plus 1). 
 
1. DAV-Ausweise  
Nur gültig mit Bild. Unterschrift und Jahresmarke auf der Rückseite.                                                         

 
 
 
Fachübungsleiter /-in 
Trainer/-in 
 
 
 
 
 
Wanderleiter/-in 
 
 
 
 
 
 
Kletterbetreuer/-in 
 
 
 
 
 
Familiengruppenleiter 
/-in 
 
 
 

 

 
Jugendleiter/-in 
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2. OeAV-Ausweis 
Der Ausweis wird für ein Jahr ausgestellt und gilt nur mit Vorlage des Personalausweises. 
 

 
 
Tourenführer/-in 
Jugendleiter/-in 
 
 
 
 

 
3. AVS-Ausweis 
Die Funktionen Tourenbegleiter/ -in, Wanderführer/ -in AVS geprüft, Bergrettungsdienst-
Mitglied und Jugendführer/-in sind auf der Rückseite des Mitgliederausweises eingedruckt. 
Der Mitgliederauswei wird für ein Jahr ausgestellt und gilt nur mit Vorlage des 
Personalausweises. 
 
Für Tourenleiter/-innen gibt eigene Ausweise, die nur gültig sind mit Bild und gültiger 
Jahresmarke auf der Vorderseite. 
 

 
Tourenbegleiter/ -in 
Wanderführer/ -in 
AVS geprüft, 
Bergrettungsdienst-
Mitglied, 
Jugendführer/-in 
 
 
 
 
Tourenleiter/-in 
(mit jährlich neuer 
Marke auf der 
Vorderseite) 
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